
 

Vorschlag des Deutschen Kinderhilfswerkes zur Ver-
änderung der Gemeindeordnung in Baden-
Württemberg 
 
Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg  - Alt 

Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg - Neu 

§ 41 a 
Beteiligung von Jugendlichen 
(1) Die Gemeinde kann Jugendliche 
bei Planungen und Vorhaben, die 
ihre Interessen berühren, in  
angemessener Weise beteiligen. Sie 
kann einen Jugendgemeinderat oder 
eine andere Jugendvertretung ein-
richten. Die Mitglieder der Jugendver-
tretung sind ehrenamtlich tätig. 
(2) Durch die Geschäftsordnung kann 
die Beteiligung von Mitgliedern der 
Jugendvertretung an den Sitzungen 
des Gemeinderats in Jugendangele-
genheiten geregelt werden; insbe-
sondere können ein Vorschlagsrecht 
und ein Anhörungsrecht vorgesehen 
werden. 

§ 41 a 
Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen 
(1) Kinder und Jugendliche haben 
das Recht auf Beteiligung. Die Ge-
meinde muss Kinder und Jugendliche 
bei Planungen und Vorhaben, die 
ihre Interessen berühren, in ange-
messener Weise beteiligen. Hierzu 
muss die Gemeinde über die Beteili-
gung der Einwohnerinnen und Ein-
wohner nach den §§ 20 bis 21 und 
33 hinaus geeignete Verfahren ent-
wickeln. Dazu kommt insbesondere 
die Einrichtung eines Jugendgemein-
derates oder einer anderen Jugend-
vertretung in Betracht. 
(2) Bei der Durchführung von Pla-
nungen und Vorhaben, die die Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen 
berühren, muss die Gemeinde in 
geeigneter Weise darlegen, wie sie 
diese Interessen berücksichtigt und 
die Beteiligung nach Absatz 1 
durchgeführt hat. 
(3) Die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen sind insbesondere be-
rührt, wenn ein Vorhaben oder eine 
Planung nach Absatz 1  

1. Einrichtungen oder Angebote 
für Kinder oder Jugendliche 
zumindest mitbetrifft, 

2. solche Einrichtungen oder 
Angebote zumindest mitbe-
trifft, die von Kindern oder 
Jugendlichen in besonderer 
Weise genutzt werden, z.B. 
Schwimmbäder und Bade-
plätze, Sportanlagen, Fahr-
radwege, Schulen, Schulhö-
fe, Kinderbetreuungseinrich-
tungen, Spiel- und Bolzplät-
ze, Parkanlagen 
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3. im Rahmen von räumlichen 
Fachplanungen (wie zum Bei-
spiel Bauleit-, Stadtent-
wicklungs-, Verkehrs- und 
Freiraumplanung) öffentliche 
Freiräume mitbetrifft, in de-
nen sich Kinder oder Jugend-
liche aufhalten und aktiv 
werden, beispielsweise Bra-
chen, Siedlungsränder, Stra-
ßenräume, Baulücken, Grün-
anlagen, Hauseingänge oder 
Plätze. 

(4) Ein anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII kann, 
ohne in eigenen Rechten verletzt zu 
sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe 
der Verwaltungsgerichtsordnung 
einlegen, wenn der Träger geltend 
macht, dass Kinder oder Jugendliche 
durch Planungen und Vorhaben einer 
Kommune nach den Absätzen 1 bis 3 
in ihren Beteiligungsrechten verletzt 
worden sind. 
(5) Kinder und Jugendliche im Sinne 
dieser Regelung sind ortsansässige 
Personen, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 

 


